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1 Buchhaltung 
Die Buchhaltungen der Miliztruppen werden mit MilOffice 5 geführt. In den folgenden Kapi-
teln zeigen wir die wichtigsten Punkte für Ihre Funktion auf. 
 
1.1 ICAM 
Rechnungsführer der Armee können lediglich auf die Buchhaltung zugreifen und diese ver-
walten, wenn Ihnen die benötigten Rechte erteilt wurden. Als Kdt sind Sie dafür zuständig, 
dass die Truppenbuchhalter, Fouriere oder Quartiermeister im ICAM diese Rollen zugewie-
sen bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Personelles im MILO / PISA 
Dienstperioden sowie Grade werden von PISA direkt im MILO5 übernommen und können 
durch die Truppe nicht angepasst werden. Nur das Verkürzen der Dienstleistungen (späteres 
Einrücken oder vorzeitige Entlassung) oder das Melden eines AdA der nicht eingerückt ist 
sind noch möglich. Der Feldweibel sowie die Rechnungsführer sind also darauf angewiesen, 
dass die Aufgebote im PISA sauber erfasst werden. Vereinzelte Diensttage (URB / URE / Er-
kundungen etc.) können auch nur dann abgerechnet werden, wenn saubere Aufgebote im 
PISA vorhanden sind. 
Auch das korrekte Erfassen der Urlaube im Dienst ist essentiell, um die Buchhaltung korrekt 
erstellen zu können. 
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1.3 Kennzahlenblatt 
Das Kennzahlenblatt gibt dem Kdt eine Übersicht über die wichtigsten Inhalte der Buchhal-
tung. 
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Verpflegung 
Ist der Verpflegungskredit im Aktiv?  
Falls diese Zahl ein Minus ausweist, muss eine Begründung vorliegen oder der Betrag in die 
Dienstkasse eingenommen werden. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 3204 
 
Kommandantenkredit 
Liegt der Betrag in den Grenzen des Verwaltungsreglementes?  
Achtung: Da es sich um ein Aufwandskonto handelt ist der Betrag mit einem Minus ausge-
wiesen. 
 
Der Verwendungszweck und die Beträge des Kommandantenkredites sind unter Punkt 2.2.1 
erklärt. 
 
1.4 Checkliste 
Die Checkliste ist die Revisionsbestätigung des Rechnungsführers und des verantwortlichen 
Quartiermeisters. Sie zeigt die Reihenfolge der Dokumente sowie wichtige Kontrollpunkte. 
 
Tipp 
Unterschreiben Sie die Buchhaltung erst, wenn die Checkliste durchgearbeitet wurde. 
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1.5 Postfinance - Kontoauszug 
Der Postfinance – Kontoauszug muss der Buchhaltung beigelegt werden und ist durch Rech-
nungsführer und Kdt zu visieren. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 1206 
 
Diese Aufgabe kann bei einer Schule oder einem Truppenkörper auch auf Stufe Stab zusam-
mengefasst werden. 
 
Tipp 
Ist jede Bewegung auf dem Kontoauszug einem Beleg zugeordnet? 
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1.6 Buchhaltungsbelege 
Auf allen Belegen in der militärischen Buchhaltung muss die Richtigkeit der Angaben be-
scheinigt werden. 
 
Auf dem Sammelbeleg über die vereinzelten Diensttage sowie dem Beleg Kosten an AdA 
(abhängig von den abgerechneten Positionen) ist diese Bescheinigung durch den Kdt vorzu-
nehmen. 
 
Auf den Belegen Teilnahme Truppenhaushalt, Leistung z.G. Dritter und Kosten an AdA (ab-
hängig von den abgerechneten Positionen) ist die Einsichtnahme durch den Kdt zu beschei-
nigen. 
 
Kann der Rechnungsführer die Richtigkeit einer Einnahme oder Ausgabe ausnahmsweise 
nicht beurteilen, so ist die Berechtigung durch den Kdt oder das zuständige Fachorgan 
schriftlich einzuholen. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 1206 
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Soldauszahlung 
Die Auszahlung des Soldes erfolgt bargeldlos. Eine Barzahlung ist nur in Ausnahmefällen er-
laubt. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 2802 
 
Im MILO können Kontoverbindungen für Lieferanten und Angehörige der Armee erfasst und 
gespeichert werden. Kontoverbindungen der AdA werden dabei auch mit PISA ausgetauscht 
und stehen so in weiteren Dienstleistungen wiederum zur Verfügung. 
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Summarische Rechnungstellung 
Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege (Formulare oder Originalquittungen) aus-
zuweisen. Die Belege haben alle zur Überprüfung notwendigen Angaben in Bezug auf Ort 
und Datum, Rechnungssteller, Art und Beschaffenheit der Waren, Inhalt, Berechtigung, 
Zweck und Verwendung des Rechnungspostens zu enthalten. Summarische Rechnungstel-
lung ist nicht gestattet. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 1202 
 
Ist die Rechnung summarisch, müssen die Lieferscheine beigelegt werden. 
 
Falsch 

 
Korrekt 

 
 
Verbote 
Das Vorzeigen privater Kundenkarten (zb. Coop Supercard, Migros Cumulus etc.), Kunden-
karten privater Vereine (zb. Prodegakarten Fourierverband) oder die persönliche Vorteil-
nahme ist verboten. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 1106 
 
Gebinde (Kisten, Tragtaschen etc.) dürfen nicht über die Dienstkasse abgerechnet werden. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 3203 
 
1.7 Kontrolle der Dienstkasse 
Im MILO kann der Rechnungsführer im Buchungsjournal den Kontoauszug Kasse erstellen. 
Der physische Kassenbestand hat dem Saldo des Kontoauszuges zu entsprechen. 
 
Tipp 
Beim Erstellen der Auszüge werden nur gebuchte Belege berücksichtigt. 
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1.8 Kontrolle des aktuellen Standes des Verpflegungskredites 
In der Verpflegungsbilanz kann der aktuelle Stand des zur Verfügung stehenden Verpfle-
gungskredites "per Heute" und "per Ende Periode" abgelesen werden, sofern die Lieferun-
gen und Armeeproviantbezüge täglich eingetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp 
Wöchentliche Kontrolle durch den Kdt am Freitag mit Stand des Verpflegungskredites bis 
und mit Sonntag. 
Besprechen der Massnahmen in Bezug auf den Verpflegungsplan. 
 
2 Weitere wichtige Informationen 
2.1 Überwachungspflicht 
Die Kdt überwachen den Kommissariatsdienst in ihrem Kommandobereich.  
Die Logistikbasis der Armee, Chefs Kommissariatsdienst und die Quartiermeister kontrollie-
ren als fachtechnische Aufsichtsorgane den Kommissariatsdienst der Armee, der Grossen 
Verbände und der Truppenkörper. Die Kommandanten der Grossen Verbände und der Trup-
penkörper haben dafür zu sorgen, dass die ihnen unterstellten Chefs Kommissariatsdienst 
und Quartiermeister ihre Kontrollaufgaben erfüllen. 

➔ Verwaltungsreglement, Ziffer 1104 
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2.2 Kredite 
Im Verwaltungsreglement, Anhang 6 findet sich eine Zusammenfassung aller Kredite, die 
den Einheiten über die Truppenkasse zur Verfügung stehen. 
 
2.2.1 Kdt-Kredit 
Grundsätzlich steht der Kredit für Ausgaben zur Verfügung, die im dienstlichen Interesse der 
Einheiten und Stäbe getätigt werden. Diese Bedürfnisse haben Priorität vor allen Anderen. 
Der Verwendungszweck und die nicht zugelassenen Ausgaben gemäss Reglement sind 
strikte einzuhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Behördenkredit 
Bei den Kdt Gs Vb kann ein Behördenkredit beantragt werden. Dieser Kredit ist zur finanziel-
len Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
2.3 Gesuchswesen 
Sollten Ausgaben anfallen, welche gemäss den Reglementen nicht vorgesehen sind, können 
diese vordienstlich per Gesuch mit einer Offerte eingereicht werden. 
Alle benötigten Unterlagen befinden sich auf der Homepage des Truppenrechnungswesen. 
 
Gesuche und Formulare 
 
2.4 Kontakt 
Logistikbasis der Armee 
Ressourcen / Truppenrechnungswesen 
Viktoriastrasse 85 
3003 Bern 
Hotline: 0800 85 3003 
www.truppenrechnungswesen.ch 
truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch 
 

https://www.vtg.admin.ch/de/gesuche-und-formulare
http://www.truppenrechnungswesen.ch/
mailto:truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch

